Abänderungsantrag

der Abgeordneten Bayr, Lunacek

und GenossInnen betreffend Abänderung des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Entwicklungszusammenarbeit (Entwicklungszusammenarbeitsgesetz, EZA-G), das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz  1984 und das Land- und fortwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985 geändert werden (EZA-Gesetz – Novelle 2003).

Sämtliche Probleme und Schwierigkeiten, mit denen die in den Entwicklungsländern lebenden Menschen betroffen sind, betreffen in einem noch stärkeren Ausmaß die dort lebenden Menschen mit Behinderungen sowie Kinder, die meist zu den Schwächsten der Gesellschaft zählen. Es bedarf daher einer besonderen Berücksichtigung der Bedürfnisse und Rechte der Menschen mit Behinderungen sowie der Kinder in den Entwicklungsländern bei der Gestaltung der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.

Der Nationalrat wolle beschließen:

Abänderung des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Entwicklungszusammenarbeit (Entwicklungszusammenarbeitsgesetz, EZA-G), das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz  1984 und das Land- und fortwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985 geändert werden (EZA-Gesetz – Novelle 2003).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Abänderung des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Entwicklungszusammenarbeit (Entwicklungszusammenarbeitsgesetz, EZA-G), das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richterdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz  1984 und das Land- und fortwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985 geändert werden (EZA-Gesetz – Novelle 2003).

Die Regierungsvorlage zur EZA-Gesetz – Novelle 2003 wird wie folgt geändert:

Artikel 1

Änderung des Entwicklungszusammenarbeitsgesetzes (EZA-G)

Hinzunahme des folgenden Punktes:

§ 1 (4)

Die Bedürfnisse und Rechte von Menschen mit Behinderungen bzw. von Menschen, die von Behinderungen bedroht sind sowie die von Kindern.

